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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 9714/J der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kollegin und Kollegen 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Frage 1 bis 11: 
 Wie hoch waren die jährlichen Aufwendungen in den einzelnen SV-Trägern, die 

der KostensteIle EDV zuzuordnen sind? (jährlich seit 2004, insgesamt und einzeln 
für alle Gebietskrankenkassen, alle Betriebskrankenkassen, die 
Krankenversicherungszweige von SVA, SVB, BVA und VAEB, der AUVA und die 
Unfallversicherungszweige von SVB, BVA und VAEB) 

 Sind in diesen Aufwendungen auch Zahlungen an die IT-Services der 
Sozialversicherung GmbH oder die Sozialversicherungs-ChipkartenBetriebs- und 
Errichtungsges.m.b.H. -SVC enthalten? 

 Wenn ja, wie hoch waren jährlich die Aufwendungen die für Leistungen an die IT-
Services der Sozialversicherung GmbH oder die Sozialversicherungs-
ChipkartenBetriebs- und Errichtungsges.m.b.H. -SVC geleistet wurden? (jährlich 
seit 2004, insgesamt und einzeln für alle Gebietskrankenkassen, alle 
Betriebskrankenkassen, die Krankenversicherungszweige von SVA, SVB, BVA und 
VAEB, der AUVA und die Unfallversicherungszweige von SVB, BVA und VAEB)  

 Wenn nein, sind Aufwendungen bzw. Zahlungen an die IT-Services der 
Sozialversicherung GmbH oder die Sozialversicherungs-ChipkartenBetriebs- und 
Errichtungsges.m.b.H. -SVC anderen KostensteIlen zugeordnet? 

 Wenn ja, welchen KostensteIlen sind diese Aufwendungen bzw. Zahlungen in 
welcher Höhe zugeordnet? (jährlich seit 2004, insgesamt und einzeln für alle  
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Gebietskrankenkassen, alle Betriebskrankenkassen, die 
Krankenversicherungszweige von SVA, SVB, BVA und VAEB, der AUVA und die 
Unfallversicherungszweige von SVB, BVA und VAEB) 

 Wenn ja, weshalb sind diese nicht der KostensteIle EDV zugeordnet? 
 Wie hoch waren die jährlichen Aufwendungen der KostensteIle EDV für 

Personalkosten? (jährlich seit 2004, insgesamt und einzeln für alle 
Gebietskrankenkassen, alle Betriebskrankenkassen, die 
Krankenversicherungszweige von SVA, SVB, BVA und VAEB, der AUVA und die 
Unfallversicherungszweige von SVB, BVA und VAEB) 

 Wie hoch war der Personalstand in Vollzeitäquivalenten im Jahresdurchschnitt 
innerhalb der Sozialversicherungsträger die der KostensteIle EDV zuzuordnen 
waren? (jährlich seit 2004, insgesamt und einzeln für alle Gebietskrankenkassen, 
alle Betriebskrankenkassen, die Krankenversicherungszweige von SVA, SVB,BVA 
und VAEB, der AUVA und die Unfallversicherungszweige von SVB, BVA und VAEB) 

 Gibt es auch Ausgaben für EDV- und IT-Personal das nicht der KostensteIle EDV 
zugeordnet ist? 

 Wenn ja, wie hoch waren die jährlichen Aufwendungen für dieses Personal? 
(jährlich seit 2004, insgesamt und einzeln für alle Gebietskrankenkassen, alle 
Betriebskrankenkassen, die Krankenversicherungszweige von SVA, SVB, BVA und 
VAEB, der AUVA und die Unfallversicherungszweige von SVB, BVA und VAEB) 

 Wenn ja, wie hoch war der Personalstand in Vollzeitäquivalenten im 
Jahresdurchschnitt innerhalb der Sozialversicherungsträger für dieses Personal? 
(jährlich seit 2004, insgesamt und einzeln für alle Gebietskrankenkassen, alle 
Betriebskrankenkassen, die Krankenversicherungszweige von SVA, SVB, BVA und 
VAEB, der AUVA und die Unfallversicherungszweige von SVB, BVA und VAEB) 

 
Zur gegenständlichen parlamentarischen Anfrage wurde eine Stellungnahme des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger eingeholt, welche in 
Beantwortung der Anfrage als Beilage angeschlossen ist.  

Dr.in Sabine Oberhauser 

Beilage 

 

2 von 3 9291/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



3 von 39291/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2016-08-29T08:49:11+0200
	Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-08-29T11:02:54+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




